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Die Entstehung von Problemvierteln in vielen europäischen Städten ist eine Tatsache, mit 
welcher sich auch unser Kanton auseinandersetzen muss. In der näheren französischen 
Umgebung von Basel existieren bereits rechtsfreie Räume - sogenannte No-Go-Areas - mit 
durchwegs hohen Kriminalitätsraten. Als normaler Bürger ist es nicht angezeigt, sich in 
diesen Vierteln aufzuhalten. Auch die Polizei sucht diese Viertel nur noch mit einem 
grösseren Mannschaftsaufgebot auf und Feuerwehr und Sanität müssen von der Polizei 
begleitet werden. Die Kriminalität dieser Viertel zeigt auch Auswirkungen auf unsere Region 
und die Basler Bevölkerung ist dadurch zu Recht verunsichert. 

Laut Polizei bestehen in Basel noch keine Problemviertel mit hoher Kriminalitätsrate, auch 
wenn es gewisse Problemviertel gebe mit einer erhöhten Gefahr von Kleinkriminalität und 
latenter Gewaltbereitschaft. Schon diese Aussage ist nicht sehr vertrauensfördernd und darf 
nicht einfach so hingenommen werden. Eine der wesentlichsten Aufgaben des Staates ist 
es, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Das Leitmotiv des staatlichen Handelns in 
diesem Bereich muss sein „wehret den Anfängen“. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten: 

1. In wie weit stimmt der Regierungsrat mit mir überein, dass die Entstehung resp. 
Verbreitung von No-Go-Areas im Kanton Basel-Stadt bereits heute aktiv bekämpft 
werden muss? 

2. Welche Stadtgebiete sieht der Regierungsrat bereits heute als faktisch oder latent 
problematisch an? 

3. Für welche Stadtgebiete sieht der Regierungsrat die Gefahr, dass sie mittelfristig zu 
No-GoAreas werden können? 

4. Existiert eine Liste der Örtlichkeiten der obigen beiden Fragen und wird sie 
regelmässig aktualisiert? Falls Nein, ist der Regierungsrat bereit, eine solche Liste zu 
erstellen und systematisch zu pflegen? Wie begründet er seine Antwort? 

5. Welche Massnahmen ergreift der Regierungsrat heute, um proaktiv die Entstehung 
und allenfalls die Verbreitung von No-Go-Areas zu verhindern? 

6. Welche Massnahmen sieht der Regierungsrat mittel- und langfristig vor, um der 
Entstehung und allenfalls Verbreitung von No-Go-Areas im Kanton Basel-Stadt 
entgegen zu wirken? 
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